
Mag. Markus Hirschler 
Allgemein beeideter u. gerichtlich zertifizierter Sachverständiger f. Immobilien 

Adresse: 1110 Wien, Kaiser – Ebersdorfer Straße 218/Top 1; Telefon: +43 676/307 18 25 

 
 

9 E 10/25d 
An das  
Bezirksgericht Leoben 
Dr. Hanns Groß-Straße 7 
8700 Leoben 
 
 

B E W E R T U N G S G U T A C H T E N 
 

Betreibende Partei:  Bausparkasse Wüstenrot Aktiengesellschaft 
    Alpenstraße 70 
    5020 Salzburg 
    Firmenbuchnummer 319422p 
 

vertreten durch:  Raits Bleiziffer Hawelka Piralli 
    Rechtsanwälte GmbH  
    Ernst-Grein-Straße 5 
    5026 Salzburg 
 

Verpflichtete Partei:  Mario Tuka 
    geb. 27.02.2002, Arbeiter 
    Krottendorf 8a/15 
    8605 Kapfenberg 
 

wegen: € 86.193,64 samt Anhang (Zwangsversteigerung von 
Liegenschaften und Fahrnisexekution und 
Forderungsexekution) 

 

Bewertungsstichtag: 12.06.2025, Tag der Befundaufnahme 
 

Mit Beschluss des Bezirksgerichtes Leoben vom 20.05.2025, 9 E 10/25d, wurde ich als 
Sachverständiger in der o.a. Zwangsversteigerungssache bestellt und beauftragt, ein 
Gutachten über den Verkehrswert von: 
 

BLNR 28 Wohnungseigentum an W 3 HsNr 109  66/856 Anteile 
 
 

an der Liegenschaft EZ 384, Grundbuch 60340 Niklasdorf, BG Leoben, mit den 
Grundstücksnummern .244, .245, 299/19, mit der Adresse 8712 Niklasdorf, Fabrikstraße 7  
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1.  A l l g e m e i n e s: 
 

1.1. Auftraggeber: 
 
Dieses Gutachten wird über Auftrag vom 20.05.2025 des Bezirksgerichtes Leoben 
erstellt. 
 

1.2. Auftrag: 
 
Ermittlung der Verkehrswerte von: 
 

BLNR 28 Wohnungseigentum an W 3 HsNr 109  66/856 Anteile 
 
 

an der Liegenschaft EZ 384, Grundbuch 60340 Niklasdorf, BG Leoben, mit den 
Grundstücksnummern .244, .245, 299/19, mit der Adresse 8712 Niklasdorf, Fabrikstraße 7  

 

1.3. Schätzungsstichtag: 
 
ist der 12.06.2025 (Tag der Befundaufnahme). Es wird dieser Schätzung das zu 
diesem Zeitpunkt herrschende Preisniveau am Immobilienmarkt zugrunde gelegt.  
 

1.4. Schätzmethode: 
 
Grundlage dieser Schätzung ist die Ermittlung des Verkehrswertes mittels 
Sachwertverfahren. 
 

1.5. Grundlagen und Unterlagen: 
 
1.5.1. Befundaufnahme am 12.06.2025 unter Anwesenheit von: 
 

1. Gerichtsvollzieher 
2. 2 Polizisten 
3. Schlosser 
4. Herr Piller 
5. Herr Mag. Markus Hirschler, Sachverständiger 
6. Herr Mag. Oliver Schwab, Mitarbeiter des Sachverständigen 

 
1.5.2. Grundbuchauszug vom 08.05.2025 
 
1.5.3. Aktuelle monatliche Vorschreibung 

 
1.5.4. Vorausschau – Hausverwaltung IMMO PRO 

 
1.5.5. Energieausweis vom 14.11.2024 

 
1.5.6. Fotos 
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Bestandsverhältnis 
 

BLNR 28 Wohnungseigentum an W 3 HsNr 109  66/856 Anteile 

 
Hinzuweisen ist, dass bei der Befundaufnahme am 12.06.2025 nicht eruiert werden 
konnte, ob die bewertungsgegenständliche Wohnung vermietet ist. Bei der 
Bewertung wird von Bestandsfreiheit ausgegangen. 
 

Energieausweis: 
 
Ein Energieausweis ist für die Liegenschaft vorhanden.  

 

Mitteilung der Hausverwaltung IMMO PRO 
 

Laut schriftlicher Auskunft der Hausverwaltung beträgt die aktuelle monatliche 
Vorschreibung betreffend der bewertungsgegenständlichen Anteile gesamt: 
€ 284,19. Der Rücklagenstand beträgt per Ende 2024  € 46.248,11. 
 
Hinzuweisen ist, dass laut schriftlicher Auskunft der Hausverwaltung ImmoPro ein 
außerbücherliches Darlehen besteht. Die Laufzeit des Darlehens konnte dem 
Sachverständigen nicht mitgeteilt werden.  
 
Folgende Informationen wurden dem Sachverständigen schriftlich betreffend des 
außerbücherlichen Darlehns mitgeteilt: 
 
Darlehnsstand Ende 2023  € 225.560,- 
Abzüglich Zahlungen 2024  € 18.774,81 
Abzüglich Zahlungen 2025  € 10.097,20 
Derzeit werden € 1.411,96 gesamt von der WEG getilgt.  
 
Die Rückzahlung des Darlehens erfolgt mit einer eigenen Vorschreibung. 
(Diesbezüglich ist an zu führen, dass dem Sachverständigen diese Vorschreibung 
durch die Hausverwaltung ImmoPro nicht übermittelt wurde).  
 
Aus den oben angeführten Angaben der Hausverwaltung ImmPro ergeben sich 
folgende Ansätze (Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diesbezüglich 
seitens des Sachverständigen keine Haftung übernommen wird).  
 
Darlehnsstand Ende 2023  € 225.560,00 
Abzüglich Zahlungen 2024  €   18.774,81 
Abzüglich Zahlungen 2025  €   10.097,20 
Darlehnsstand aktuell:  € 196.687,99 
 
Bewertungsgegenständliche  
Anteile 66/856 € (196.687,99/856) x 66 rund € 15.165,20 
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Aktuelle monatliche Vorschreibung – Hausverwaltung ImmoPro 
 

 
 
Vorausschau – Hausverwaltung IMMO PRO 
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Auszug Energieausweis vom 14.11.2024 
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2.   B e f u n d: 

 

2.1. Grundbuchstand: 

 
Grundbuchauszug vom 08.05.2025 
 

 
 
 

2.1.1. A2-Blatt: 
 

 
 
 

2.1.2. Gutsbestand: 
 

 
 

2.1.3. Eigentumsverhältnisse: 
 

BLNR 28 Wohnungseigentum an W 3 HsNr 109  66/856 Anteile 

Mario Tuka 

 

2.1.3 Dingliche Rechte und Lasten: 

 
Die Bewertung erfolgt geldlastenfrei. 
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2.2. Grundstücksausmaße: 
 

 
 

2.3. Lage: 

 
Abbildung 1: 
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Abbildung 2: 
 

 
 
Abbildung 3: 
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Abbildung 4: 
 

 
 
Abbildung 5: 
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Abbildung 6 – GST – Nr. .244: 
 

 
 
Abbildung 7 – GST – Nr. .245: 
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Abbildung 8 – GST – Nr. 299/19: 
 

 
 
Abbildung 9 – Verkehrsanbindung nach Leoben – PKW: 
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Abbildung 10 – Verkehrsanbindung nach Leoben – Öffentliche Verkehrsanbindung: 
 

 
 

Abbildung 11 – Lärmkarten: 

 

Straßenverkehr 
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Schienenverkehr 
 

    
 

Luftverkehr 
 

    
 
Niklasdorf ist eine Marktgemeinde mit 2346 Einwohnern (Stand 1. Jänner 2025) im 
Gerichtsbezirk und Bezirk Leoben, Bundesland Steiermark, Österreich. 
 
Lage von Niklasdorf im Bezirk Leoben 
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2.4. Objektbeschreibung: 
 

BLNR 28 Wohnungseigentum an W 3 HsNr 109  66/856 Anteile 
 
 

an der Liegenschaft EZ 384, Grundbuch 60340 Niklasdorf, BG Leoben, mit den 
Grundstücksnummern .244, .245, 299/19, mit der Adresse 8712 Niklasdorf, 
Fabrikstraße 7  

 

Wohnhausanlage 
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Wohnhaus – Eingangsbereich 
 

 
 

Stiegenhaus 
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ECKDATEN - WOHNHAUS 
 

Bezeichnung:  Wohnhaus 
 

Bauartklasse:  Bauartklasse 1 (massive Bauweise) 
 

Bauart:   Ziegelmauerwerk 
 

Dachung:   Harte Dachung 
 

Baujahr:   ca. 1940 
 

Personenaufzug:  nicht vorhanden 
 

BLNR 28 Wohnungseigentum an W 3 HsNr 109  66/856 Anteile 

 
Fenster: Kunststofffenster 
 
Heizung: Hinzuweisen ist, dass bei der Befundaufnahme am 12.06.2025 nicht 
  eruiert werden konnte, ob die bewertungsgegenständliche Wohnung  
  über eine Zentralheizung verfügt. Diesbezüglich ist an zu merken,  
  dass keine Heizkörper in der Wohnung vorhanden sind. Des Weiteren  
  ist an zu führen, dass Leitungen vorhanden sind jedoch kein  
  entsprechender Boiler. Diesbezüglich wird seitens des  
  Sachverständigen keine Haftung übernommen.  
 

   
 
Sonstiges: Hinzuweisen ist, dass nach Einsichtnahme bei dem zuständigen 

Grundbuch (Urkundensammlung) des Bezirksgerichtes Leoben kein 
Nutzwertgutachten aufliegt.  

 
Zubehör: Hinzuweisen ist, dass aufgrund des nicht vorhanden  
  Nutzwertgutachtens nicht eruiert werden konnte, ob ein Zubehör zu der  
  bewertungsgegenständlichen Wohnung dazugehörig ist  
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Beschreibung der Räumlichkeiten: 
 

Vorraum:  Boden verfliest, Wände und Decke gestrichen 
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Badezimmer: Boden und Wände verfliest, Decke im Rohzustand,  
   Hänge - WC 
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Zimmer:  Bodenbelag, Wände und Decke gestrichen 
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Zimmer:  Bodenbelag, Wände und Decke gestrichen 
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Anmerkung elektrische Anlage: 
 
Ich empfehle, eine außerordentliche Überprüfung (Gesamtüberprüfung der 
elektrischen Anlage mit Erstellung eines Ersatzanlagenbuches) nach ÖVE/ÖNORM 
E 8001 durch ein dafür befugtes Fachunternehmen durchführen zu lassen. 
Betreffend der elektrischen Anlage wird seitens des Sachverständigen keine 
Haftung übernommen.  

 

Hinzuweisen ist, dass sich in der bewertungsgegenständlichen Wohnung diverse 
Gegenstände bzw. Gerümpel befinden. Etwaige Entrümpelungskosten wurden bei 
der Bewertung nicht berücksichtigt. 

 
2.5. Gesamtzustand: 

 
Der Gesamtzustand der Liegenschaft ist als durchschnittlich erhalten zu bezeichnen 
 

BLNR 28 Wohnungseigentum an W 3 HsNr 109  66/856 Anteile 

 

Der Gesamtzustand ist als durchschnittlich erhalten zu bezeichnen. Hinzuweisen ist, 
dass noch diverse Fertigstellungsarbeiten durch zu führen sind. . 

 
 

2.6. Objektgröße: 
 

BLNR 28 Wohnungseigentum an W 3 HsNr 109  66/856 Anteile 

 
Aufgrund fehlender Angaben in den Plänen sowie des nicht vorhanden 
Nutzwertgutachtens (siehe Seite 18 im Gutachten) wurde die 
bewertungsgegenständliche Wohnung durch den Sachverständigen neu vermessen 

wurde und eine Wohnnutzfläche von ca. 46 m² ermittelt wurde.  
 

Hinzuweisen ist, dass für die Neuvermessung und die dadurch resultierende 

Größe keine Haftung übernommen wird.  
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2.7. Plan: 
 

 
 
Der Istzustand entspricht nicht dem Plan.  
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2.8. Baubehörde: 
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2.9. Sicherungen: 

 

 Blitzschutz vorhanden  

 

 

2.10.   Allgemeines: 

 
Die Bewertung erfolgt unter der Annahme, dass keine Kontaminierungen der 
Liegenschaft vorliegen. 
 

Etwaige Belastungen sind im gegenständlichen Verkehrswert nicht enthalten. 
 
 

3. G u t a c h t e n: 
 
Ermittlung der Verkehrswerte von: 
 

BLNR 28 Wohnungseigentum an W 3 HsNr 109  66/856 Anteile 

 

an der Liegenschaft EZ 384, Grundbuch 60340 Niklasdorf, BG Leoben, mit den 
Grundstücksnummern .244, .245, 299/19, mit der Adresse 8712 Niklasdorf, 
Fabrikstraße 7  
 
Die Verkehrswertermittlung wird nach den Grundsätzen des 
Liegenschaftsbewertungsgesetzes 1992 (BGBl. 1992/150) durchgeführt, wobei gem. 
§ 2 LBG der Verkehrswert jener Preis ist, der bei einer Veräußerung einer Sache 
üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehr für sie erzielt werden kann. Die 
besondere Vorliebe und andere individuelle Wertzumessungen einzelner Personen 
haben bei der Ermittlung des Verkehrswertes außer Bedacht zu bleiben.  
In diesem Fall wird der Verkehrswert nach dem im gegenständlichen Gesetz 
dargestellten Sachwertverfahren ermittelt. 
 
Die gegenständliche Schätzung berücksichtigt neben den bereits beschriebenen 
Grundlagen bzw. Unterlagen des Gutachtens im Besonderen: 

 die Ergebnisse der Befundaufnahme 
 den Bau- und Erhaltungszustandes des Gebäudes  
 die allgemeine Lage am Realitätenmarkt zum Stichtag der 

Gutachtenserstellung 
 

3.1.1. Sachwert: 

 
Ziel des Sachwertverfahrens ist es den für das Bewertungsobjekt am 
wahrscheinlichsten zu erzielenden Preis zu ermitteln.  
 
Im Liegenschaftsbewertungsgesetz wird dazu wie folgt ausgeführt: 
  § 6. (1) Im Sachwertverfahren ist der Wert der Sache durch Zusammenzählung 
des Bodenwertes, des Bauwertes und des Wertes sonstiger Bestandteile sowie 
gegebenenfalls des Zubehörs der Sache zu ermitteln (Sachwert). 
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  (2) Der Bodenwert ist in der Regel als Vergleichswert durch Heranziehung von 
Kaufpreisen vergleichbarer unbebauter und unbestockter Liegenschaften zu 
ermitteln. Wertänderungen, die sich demgegenüber aus der Bebauung oder 
Bestockung der zu bewertenden Liegenschaft oder deren Zugehörigkeit zu einem 
Liegenschaftsverband ergeben, sind gesondert zu berücksichtigen. 
 
  (3) Der Bauwert ist die Summe der Werte der baulichen Anlagen. Bei seiner 
Ermittlung ist in der Regel vom Herstellungswert auszugehen und von diesem die 
technische und wirtschaftliche Wertminderung abzuziehen. Sonstige 
Wertänderungen und sonstige wertbeeinflussende Umstände, wie etwa Lage der 
Liegenschaft, baurechtliche oder andere öffentlich-rechtliche Beschränkungen sowie 
erhebliche Abweichungen von den üblichen Baukosten, sind gesondert zu 
berücksichtigen. 
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BLNR 28 Wohnungseigentum an W 3 HsNr 109  66/856 Anteile 
 

an der Liegenschaft EZ 384, Grundbuch 60340 Niklasdorf, BG Leoben, mit den 
Grundstücksnummern .244, .245, 299/19, mit der Adresse 8712 Niklasdorf, 
Fabrikstraße 7  

 
Bodenwert

Nutzfläche ca. 46,00 m²

Grundkostenanteil pro m² € 150,00

6 900,00€                  

anteiliger Bodenwert 6 900,00€                  

Bauzeitwert

Baukosten 2 500,00€                  

Wohnnutzfläche 46,00 m² 115 000,00€              

lineare Alterwertminderung

gewöhnliche Nutzungsdauer angenommen 100 Jahre

(Ansatz unter Berücksichtigung des Bauzustandes und der 

durchgeführten Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten)

Alter des Gebäudes ca. 60 Jahre

(Ansatz unter Berücksichtigung der durchgeführten 

Instandsetzungsarbeiten)

Wertminderung in % 60% 69 000,00€                

46 000,00€                
Abzüglich Fertigstellungskosten angenommen  
€ 250 pro m² Wohnnutzfläche 11 500,00€                

Bauzeitwert 46 000,00€                

Sachwert

gebundener Bodenwert 6 900,00€                  

Bauzeitwert 46 000,00€                

52 900,00€                

VERKEHRSWERT 52 900,00€           

 

Gemäß §7 Liegenschaftsbewertungsgesetz ist eine Nachkontrolle anhand der 
Marktverhältnisse vorzunehmen (sog. Marktanpassung). Die Kontrolle ergibt, dass 
keine weitere Anpassung erforderlich ist. 
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Der gerundete Verkehrswert, BLNR 28 Wohnungseigentum an W 3 HsNr 109,

 66/856 Anteile 

an der Liegenschaft EZ 384, Grundbuch 60340 Niklasdorf, BG Leoben, mit den 
Grundstücksnummern .244, .245, 299/19, mit der Adresse 8712 Niklasdorf, 

Fabrikstraße 7, ohne Berücksichtigung des anteilmäßigen außerbücherlichen 

Darlehens, zum Bewertungsstichtag 12.06.2025 beträgt gerundet: 

 

EUR 53.000,- 

( Euro Dreiundfünfzigtausend ) 

 

Der gerundete Verkehrswert, BLNR 28 Wohnungseigentum an W 3 HsNr 109,

 66/856 Anteile 

an der Liegenschaft EZ 384, Grundbuch 60340 Niklasdorf, BG Leoben, mit den 
Grundstücksnummern .244, .245, 299/19, mit der Adresse 8712 Niklasdorf, 

Fabrikstraße 7, mit Berücksichtigung des anteilmäßigen außerbücherlichen 

Darlehens, zum Bewertungsstichtag 12.06.2025 beträgt gerundet: 

 

EUR 38.000,- 

( Euro Achtunddreißigtausend ) 

 
 
 
 
Wien, am 26.08.2025 
 

 
 
Anmerkung: 
 
Dieses Gutachten gründet sich auf die erhaltenen Unterlagen und erteilten 
Informationen. Sollten sich diese ändern, behalte ich mir vor, auch mein Gutachten 
zu ändern. 
 
Genauigkeitsanforderungen und Hinweispflicht (ÖNORM B 1802): 
 
Angesichts der Unsicherheit einzelner in die Bewertung einfließender Faktoren, 
insbesondere der Notwendigkeit, auf Erfahrungswerte zurückzugreifen, kann das 
Ergebnis der Bewertung keine mit mathematischer Exaktheit feststehende Größe 
sein. Weiters verweise ich darauf, dass der ermittelte Verkehrswert nicht 
notwendigerweise bedeutet, dass ein entsprechender Preis auch bei gleich 
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bleibenden äußeren Umständen im Einzelfall jederzeit, insbesondere kurzfristig, am 
Markt realisierbar ist. 


